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Ihre Nachricht:vom 28.01.2019
unser Zeichen: VIG-Antrag

STUfiGART 3'
Lebensmittelüberwachung,
Verbraucherschutz und Veterinårwesen
Hausadresse:
Hauptståtter Straße 58
70178 Stuttgart

E-Mail:
lebensmittelueberwachung.veterinaerwesen@stuttgartde

Bearbeiter/•in:lebensmittelüberwachung.veterinaerwesen@stuttgart.de
Tel. (07 2 16-
Fax (07 11) 2 16.

Datum:31.01.2019
Az.:

Sehr ████████████,
hiermit bestätigen wir den Eingang Ihres o. a. Antrags vom 28.01.2019.

Eine Herausgabe von Kontrollberichten sieht das Verbraucherinformationsgesetz (VIG)
nicht vor. Wir legen daher Ihren Antrag dahingehend aus, dass Sie Informationen nach
S 2 Absatz 1 Nr. 1 VIG zu allen Daten über festgestellte nicht zulässige Abweichungen
von Anforderungen nach dem Lebensmittelrecht sowie Maßnahmen und Entscheidun-
gen, die im Zusammenhang mit den genannten Abweichungen getroffen wurden, in
dem genannten Betrieb für die beiden letzten Betriebsprüfungen wünschen.

Wir werden den von Ihnen benannten Betrieb zu Ihrem Antrag und unserer Antwort ins-
besondere zur Frage in Ziffer 2 Ihres Antrags gemäß S 5 VIG anhören, wodurch sich die
Entscheidungsfrist um einen weiteren Monat verlängert.

Sie haben der Datenweitergabe gemäß Artikel 21 Datenschutzgrundverordnung wider-
sprochen. Hierzu haben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation er-
geben, das Recht. Ihre besondere Situation haben Sie jedoch nicht dargelegt. Bisher ist
Ihr Widerspruch somit unbegründet. Wir weisen Sie darauf hin, dass gemäß S 5 Abs. 2
Satz 4 VIG auf Nachfrage des Dritten (betroffener Betrieb) diesem der Name und die
Adresse des Antragstellers offen zu legen ist. Wird der Widerspruch der Datenweiterga-
be nicht zurückgenommen oder entsprechend begründet, ist daher eine Bearbeitung
Ihres Antrags nicht möglich. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie Ihren Antrag unter dieser
Vorgabe aufrechterhalten wollen odeV Ihren Antrag zurücknehmen möchten.

Falls Sie Ihren Antrag aufrechterhaltéh, bitten wir weiterhin um Mitteilung, ob Sie mit
Ihrer Frage zu Ziffer 1 nur die durchgeführten Routinekontrollen meinen oder alle le-
bensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen wie z. B. auch Nachkontrollen oder An-
lasskontrollen.

Sprechzeiten:
Mo bis Mi 08:30 • 12:00 Uhr
Do 08:30 - 15:30 Uhr
Fr 08:30. 11:30 Uhr

Konto der Stadtkasse;Sie erreichen uns mit:
O bis Haltestelle Stadtmitte BW Bank Stuttgart

und bis Haltestelle Nr. 2 002 408 (BLZ 600 01)
Osterretchischer Platz IBAN: OE28600sotot 0002002408

Behindertenparkplatz Tiefgarage Schwabenzentrum SOLA OE sr


